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Rendsburg, 14. Juli 2020 
Me./Ks. 

Gesamtstellungnahme UVNord 

Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Gesetzes zur Einrichtung eines Registers zum 

Schutz fairen Wettbewerbs  

hier: Gesetzentwurf der Landesregierung 

Drucksache 19/2107 

Ihr Zeichen: L 211 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum vorgenannten Thema Stellung zu beziehen. 

Aufgrund der Bedeutung des Themas haben wir im Rahmen einer innerverbandlichen 

Anhörung allen knapp 105 Mitgliedsverbänden von UVNord die Möglichkeit eingeräumt,  

ihre Sichtweise darzustellen. Diese Mitgliedsverbände betreuen heute rund 65.000 

angeschlossene Mitgliedsunternehmen aus allen Bereichen der Wirtschaft mit über 

1,74 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Schleswig-Holstein und 

Hamburg.  

Vereinigung der Unternehmensverbände 

in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. 

BDI-Landesvertretung Schleswig-Holstein 

Schleswig-Holsteinischer Landtag
 Umdruck 19/4302

mailto:wirtschaftsausschuss@landtag.ltsh.de
mailto:meier@uvnord.de
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/drucks/02100/drucksache-19-02107.pdf
heike.krumbeck
Textfeld



2 
 

 

 

Dieses vorangestellt, nehmen wir wie folgt Stellung:  

 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung, also der Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des 

Gesetzes zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs, findet unsere 

vollständige Zustimmung.  

 

Aufgrund des bundesweiten Wettbewerbsregisters ist ein gesondertes Korruptionsregister in 

Schleswig-Holstein nicht nur obsolet, sondern auch subsidiär zur Bundesverordnung.  

 

Wir möchten abschließend der Landesregierung danken, dass dieses bereits bei Einführung 

unsägliche Korruptionsregister nunmehr auch faktisch beendet wird. Wir erwarten im 

Übrigen durch die hiermit verbundene verminderte Druckkomponente bei der Wirtschaft 

eine erhöhte Bereitschaft an öffentlichen Aufträgen mitzuwirken.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Jens-Arne Meier 




